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26.   Bettenauer-Weiher-Schiessen  2025 
 

Schiessplatz Bettenauer-Weiher in 9242 Oberuzwil 
(Orientierungsplan unter www.sgoo.ch) 

 
12 Scheiben Sius SA 9004 

 
Vereinswettkampf 

2 Probe, 10 Einzel, A10 
Separater Auszahlungsstich 

4 Einzel, A100 

 
Schiesszeiten : 

 
Freitag,  13. Juni 2025 16.00 - 19.30 
Samstag, 14. Juni 2025 08.30 - 12.00  
Samstag,   21. Juni 2025 08.30 - 12.00   13.30 - 16.00  
Sonntag, 22. Juni 2025 08.30 - 12.00  

 
Standblattausgabe jeweils 30 Minuten vor Schiessbeginn 

bzw. Schiessende 
 
 
 

Wir heissen alle Schützinnen und Schützen herzlich willkommen, 
wünschen allen „Guet Schuss“ und einen angenehmen Aufenthalt am 

Bettenauer-Weiher in Oberuzwil 
 
 
 
 

 

 



Allgemeine Bestimmungen 
 
 
Teilnahmeberechtigung:  Alle Schützinnen und Schützen mit gültiger Lizenz, welche dem 
  SSV angeschlossen sind. Einzelschützen sind willkommen. 
 
Anmeldung:  Es ist keine Anmeldung nötig 
 
Vereinsdoppel:  Es wird kein Vereinsdoppel erhoben. 
 
Verbandsabgaben:  Der Veranstalter rechnet einmal pro Teilnehmer folgende Gebühren 
  gegenüber seinem Verband ab. Diese sind in den Teilnahmekosten 
  enthalten: SSV Fr. 1.--, KSV Fr. 0.50, NW Beitrag an 
  Labelstandorte Fr. 0.50 
 
Rangeur:  Es werden keine Scheiben reserviert. 
  Die Reihenfolge richtet sich nach dem Einlegen der Standblätter beim 
  Warner. 
 
Munition:  Es darf nur die vom Organisator abgegebene Munition verwendet 
  werden. Die Hülsen bleiben Eigentum des Veranstalters. 
 
Sportgeräte-Kontrolle:  Die Sportgeräte sind offen, d.h. nicht in Behältnissen in und aus der 
  Schiessanlage zu bringen. Eine Eingangskontrolle überprüft das Ein- 
  halten der Sicherheitsregeln gemäss RSpS/TRG Art. 4. 

Nach dem Schiessen haben  die Teilnehmer eine 
Entladekontrolle durchzuführen. 

 
Absenden:  Es findet kein Absenden statt. 
  Die Ranglisten werden innert zwei Wochen nach dem letzten Schiess- 
  tag im Internet unter www.sgoo.ch veröffentlicht. 
 
Haftung:  Der Organisator übernimmt keine Haftung für Sportgeräte und Gegen- 
  stände. 
 
Versicherung:  Alle Teilnehmer sind nach den Bestimmungen der USS versichert. Die 
  Versicherten verzichten gegenüber dem Organisator auf weitere An- 
  sprüche. 
 
Allgemeines:  Mit der Teilnahme anerkennt jeder Schütze den vorliegenden      
  Schiessplan. Für alle nicht enthaltenen Bestimmungen, gelten die 
  Regeln für sportliches Schiessen (RSpS) des SSV. 
 
Datenschutz:  Mit der Anmeldung zur Veranstaltung zum Bettenauer 

Weiherschiessen, erklärt sich der Teilnehmer aus organisatorischen 
Gründen mit der elektronischen Speicherung der wettkampfrelevanten 
Daten, unter der Angabe von Namen, Vereinsname, Alter, Sportgerät, 
Wettkampfbezeichnung, Lizenznummer und Startzeiten 
einverstanden. Er willigt ebenfalls in die Veröffentlichung der Start- 
und Ergebnislisten, sowie Fotos in Aushängen in der Presse, im 
Internet und in weiteren Publikationen der Schützen Oberuzwil-
Oberrindal ein. 

 
 
Oberuzwil-Oberrindal Schützen 
 
Der OK-Präsident:  Der Sekretär: 
 
Lukas Demmel  Heiri Schweizer 
 
 
Schiessplan genehmigt:  Kirchberg, 19. September 2024 
  St. Gallischer Kantonalschützenverband 
  Geschäftsstelle: Ursula Schönenberger 



 
 

Vereinswettkampf 
 
(Das Resultat zählt nicht für die Kategorien-Einteilung SSV.) 
 
Ranglistenkategorie: alle Gewehre G300 
 
Scheibe: A10 
 
Schiessprogramm: 2 Schuss Einzelfeuer Probe obligatorisch 
 10 Schuss Einzelfeuer 
 
Stellungen: Standardgewehre liegend frei  
 Freigewehre nicht liegend 
 Sturmgewehre ab Zweibeinstütze 
 Karabiner liegend frei, aufgelegt oder ab Zweibeinstütze 
 Veteranen können mit Freigewehren liegend frei schiessen, 
 Seniorveteranen mit allen Gewehren aufgelegt schiessen. 
 
Teilnahmekosten: Fr. 22.—  
 (Kontrollgeld Fr. 15.40; Munition Fr. 4.20; Umweltabgabe Fr. 2.40) 
  
Teilnahmekosten Fr. 15.—  
Junioren: (Kontrollgeld Fr. 8.40; Munition Fr. 4.20; Umweltabgabe Fr. 2.40) 
  
Auszeichnungen: Kranzkarte SG KSV im Wert von Fr. 10.— oder Naturalgabe im 
 Wert von Fr. 10.00 
 
      E/S U21/V U17/SV 
 Standardgewehre, Freigewehre  90 88 87 
 Stgw 57-03    86 84 83 
 Stgw 90, Karabiner   84 82 81 
 Stgw 57-02    80 78 77 
 
Vereinswettkampf: Alle Vereine konkurrieren in der vom SSV festgelegten Kategorie (Stand 
 bei Festbeginn). Die Vereinskonkurrenz wird in 4 Kategorien mit einer 
 Rangliste ausgetragen. 
 Das Vereinsresultat wird berechnet laut dem Reglement für den Vereins- 
 Wettkampf Gewehr SSV 300m SW-300 (3.20.01d) Punkt 5 Vereinsresultat. 
 

1. Kategorie  mind. 12 Teilnehmer 
2. Kategorie  mind. 10 Teilnehmer 
3. Kategorie  mind.   8 Teilnehmer 
4. Kategorie  mind.   6 Teilnehmer 

 
Spezial-Gaben: Gabe im Wert von Fr. 100.— an Festsieger Vereinsstich 
 Gabe im Wert von je Fr. 50.— an: 
 Bester V/SV Vereinsstich Kat. Sport und Ordonanz 
 Bester U17/U21 Vereinsstich Kat. Sport und Ordonanz 
 Ein Schütze hat Anspruch auf nur eine Gabe. 
 Gabenberechtigt ist ein Schütze nur wenn sein Verein 
 im Vereinsstich rangiert ist. 
  



 
 
 
 
 

Auszahlungsstich 
 
Teilnehmer : Nur für Teilnehmer des Vereinswettkampfes  
 
Trefferfeld : Scheibe A-100 
 
Schusszahl: 4 Schuss Einzelfeuer 
 
Ranglistenkategorien: Sport:  Standardgewehre und Freigewehre 
 Ordonnanz D: Sturmgewehre 57-03, Karabiner 
 Ordonnanz E: Sturmgewehre 90, Sturmgewehre 57-02 
 
 
Sportgeräte/Stellung: Wie Vereinsstich 
 
Auszeichnung: Keine 
 
Teilnahmekosten : Fr.  10.00   
 (Doppelgeld Fr. 7.80, Munition Fr. 1.40, Umweltabgabe Fr. 0.80)  
  

  
Auszahlung : sofortige Barauszahlung, nach Kategorien getrennt 
 
 Punkte :  Sport Ordonnanz D Ordonnanz E 
  
 391 - 400  Fr.  50.-  Fr.   60.- Fr. 60.-  
 381 - 390  Fr.  28.-  Fr.   30.- Fr. 34.- 
 371 - 380  Fr.  15.-  Fr.   18.- Fr. 23.- 
 361 - 370   Fr.  11.-  Fr.   14.- Fr. 17.- 
 351 - 360  Fr.    7.-  Fr.     9.- Fr. 12.- 
 341 - 350  Fr.    5.-  Fr.     6.- Fr.   8.- 
 331 - 340  Fr.    3.-  Fr.     4.- Fr.   6.- 
 321 - 330     Fr.   4.-  
 
 Beträgt die sofortige Barauszahlung 50- 60 %, so wird der 
 Differenzbetrag bis zum Erreichen von 60% der Vereins- 
 Konkurrenz zugewiesen. 
 
Bestimmungen: Die Barauszahlungen müssen während der Dauer des Festes bezogen  
 Werden, sonst verfallen sie zu Gunsten des Organisators. 
 
 
 
 

 


